
 

 

 

 

 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Zentralreferat Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Friedrich-Ebert-Str. 14, 67433 Neustadt an der 

Weinstraße, gibt als zuständige Behörde bekannt, dass im Rahmen des Verfahrens zur 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der zeitweiligen Lagerung und Behandlung 

von Abfällen der Fa. E & O Entsorgung GmbH am Standort Am Ockenheimer Graben 19, 

55411 Bingen, Gemarkung Kempten Flur 6, Flurstück 268 keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. 

 

Die Firma E & O Entsorgung GmbH, Am Ockenheimer Graben 24, 55411 Bingen hat für 

ihren zusätzlichen Standort Am Ockenheimer Graben 19 gemäß §§ 4 und 19 BImSchG 

beantragt, zeitweilig gefährliche und nicht gefährliche Abfälle (maximale Lagermenge: 

1.464 t nicht gefährliche Abfälle und 49 t gefährliche Abfälle sowie maximale 

Durchsatzmenge: 37.130 t/a nicht gefährliche Abfälle und 4.850 t/a gefährliche Abfälle) 

zu lagern. Ausgewählte nicht gefährliche Abfälle wie z.B. Kunststoffe, Metall oder Altholz 

werden nach Bedarf sortiert, bzw. Störstoffe entnommen (Behandlungsmenge maximal 

209 t/d). 

 

Die standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass das Vorhaben nach 

Einschätzung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, aufgrund überschlägiger 

Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien 

keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 

bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 



Die Prüfung in der ersten Stufe hat ergeben, dass keine besonderen örtlichen 

Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 des UVPG aufgeführten 

Schutzkriterien vorliegen. 

 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Diese Bekanntgabe ist auch ins Internet eingestellt unter der Adresse:  

https://sgdsued.rlp.de/de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/ 

 

 

Neustadt an der Weinstraße, 04.03.2025 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Im Auftrag 

 

 

Manfred Schanzenbächer 


